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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1952

Norm

ABGB §881 Abs3 III

ABGB §889

ABGB §890

ABGB §891

Rechtssatz

Die in einem Übergabsvertrag vom Übernehmer übernommenen Leistungen (Beistellung einer Wohnung, Beheizung,

Beleuchtung, Reinigung und Instandhaltung der Auszugswohnung sowie die vollständige Verp9egung, die sorgfältige

P9ege usw) sind unteilbar; ebenso die Nebenleistungen des Brauchgeldes und der Ersatzleistung des Unvergleichs.

Haben daher zwei Ehegatten einen derartigen Übergabsvertrag geschlossen, so haften sie zur ungeteilten Hand für

sämtliche Ausgedingsleistungen.

Entscheidungstexte

1 Ob 677/52

Entscheidungstext OGH 24.09.1952 1 Ob 677/52

Veröff: JBl 1953,184 = SZ 25/246

3 Ob 818/53

Entscheidungstext OGH 20.01.1954 3 Ob 818/53

Beisatz: Zur Frage der Solidarverpflichtung bezüglich verschiedener Übergabsverbindlichkeiten (Brauchgeld etc).

(T1) Veröff: EvBl 1954/81 S 121

3 Ob 602/78

Entscheidungstext OGH 19.09.1978 3 Ob 602/78

nur: Haben daher zwei Ehegatten einen derartigen Übergabsvertrag geschlossen, so haften sie zur ungeteilten

Hand für sämtliche Ausgedingsleistungen. (T2)
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